
des Obersten Gerichts. Die Mitglieder des 
Präsidiums werden vom Staatsrat berufen.

In den Kollegien für Straf-, Zivil-, Fami
lien- und Arbeitsrecht sowie im Militärkolle
gium wirken die auf den jeweiligen Sachge
bieten tätigen Oberrichter und Richter des 
Obersten Gerichts unter Leitung eines Vize
präsidenten. Die Kollegien arbeiten für ihre 
Gebiete die aktuellen und perspektivischen 
Aufgaben der Rechtsprechung entsprechend 
den Gesetzen und den Festlegungen des 
Plenums sowie des Präsidiums heraus. Sie 
analysieren Probleme der Rechtsanwendung 
und werten dazu die Rechtsprechung aus. 
Die Kollegien entscheiden bestimmte Rechts
fragen, wenn das zur einheitlichen Anwen
dung des Rechts durch die bei ihnen beste
henden Senate notwendig ist (§ 41 GVG).

Die Senate des Obersten Gerichts beste
hen bei den Kollegien. Sie üben in der 
Hauptsache die Rechtsprechung des Ober
sten Gerichts aus.

Erstens: Als Gericht erster und letzter 
Instanz sind die Senate für die Verhandlung 
und Entscheidung über Straftaten zustän
dig, wenn der Generalstaatsanwalt wegen 
deren Bedeutung Anklage vor dem Obersten 
Gericht erhebt (§ 37 Abs. 1 GVG).

Zweitens: Als Gericht zweiter Instanz 
(Rechtsmittelgericht) obliegt den Senaten 
die Verhandlung und Entscheidung über Pro
test, Berufung und Beschwerde gegen die 
von Bezirks- und Militärobergerichten erlas
senen, noch nicht rechtskräftigen Entschei
dungen sowie über Berufungen gegen Ent
scheidungen der Spruchstelle für Nichtig
keitserklärungen des Amtes für Erfindungs
und Patentwesen (§ 37 Abs. 1 GVG).

Drittens: Als Kassationsgericht verhan
deln und entscheiden die Senate über An
träge des Präsidenten des Obersten Gerichts 
oder des Generalstaatsanwalts auf Kassa
tion rechtskräftiger Entscheidungen der Be
zirks- und Kreisgerichte sowie der Militär- 
ober- und Militärgerichte (§ 37 Abs. 1 GVG).

Entscheidungen des Obersten Gerichts 
sind immer rechtskräftig, d. h. nicht mit 
einem Rechtsmittel anfechtbar.

Mit seiner eigenen Rechtsprechung lei
stete und leistet das Oberste Gericht einen 
wichtigen Beitrag zur Vereitelung imperia
listischer Anschläge gegen die DDR, zur Ahn
dung von Verbrechen des Hitlerfaschismus 
in konsequenter Anwendung des Völker

rechts, zum Schutz der Gesellschafts- und 
Staatsordnung, des sozialistischen Eigen
tums, des Lebens der Bürger, ihrer Gesund
heit, Freiheit und Würde.16 Das Oberste Ge
richt arbeitet die Grundsätze für die An
wendung von Maßnahmen der strafrechtli
chen Verantwortlichkeit heraus. Seine Ent
scheidungen über Rechtsfragen der Gestal
tung der Arbeitsverhältnisse, der Entloh
nung, Prämiierung und Beurteilung tragen 
wesentlich dazu bei, die sozialistischen Pro
duktionsverhältnisse, das Leistungsprinzip 
und die Arbeitsdisziplin zu festigen und die 
Leistungsbereitschaft der Werktätigen zu 
erhöhen. Zivilrechtliche Entscheidungen des 
Obersten Gerichts fördern die Gestaltung 
der Mietverhältnisse und der Kaufbezie
hungen als wichtige Aspekte der Lebensbe
dingungen der Bürger. Grundsätze der An
wendung des Ehescheidungsrechts, der Un
terhaltsgestaltung und des elterlichen Sorge
rechts finden ihren Niederschlag in familien
rechtlichen Entscheidungen des Obersten 
Gerichts. Ober die rechtskräftige und damit 
verbindliche Entscheidung des jeweiligen 
Falles hinaus haben die Entscheidungen des 
Obersten Gerichts in Einzelverfahren den 
Charakter von Orientierungen für die ge
samte Rechtsprechung.

Die eigene Rechtsprechung ist eine der 
Methoden des Obersten Gerichts für die Lei
tung der Rechtsprechung aller nachgeord- 
neten Gerichte. Die in den Entscheidungen 
enthaltenen Rechtsgrundsätze bestimmen 
maßgeblich die Rechtsprechung aller ande
ren Gerichte. Die Gerichte sind grundsätz
lich verpflichtet, die durch Veröffentlichung 
oder auf andere Weise bekannt gewordenen 
Entscheidungen des Obersten Gerichts ihren 
eigenen Entscheidungen — unter Beachtung 
der Besonderheiten und Bedingungen des je
weiligen Einzelfalles — zugrunde zu legen.

Das Oberste Gericht analysiert und ver
allgemeinert die Rechtsprechung der Ge-

16 Zur Entwicklung und Rolle des Obersten Ge
richts vgl. Zur Geschichte der Rechtspflege 
der DDR 1949 - 1961, Berlin 1980, S. 276 ff. ; 
Oberstes Gericht —  höchstes Organ wahr
haft dem okratischer Rechtsprechung, Ber
lin 1970, S. 41 ff., 64 ff., 121-266; H . Toep- 
litz, „Die Leitung der Rechtsprechung durch  
das Oberste Gericht nach dem  IX. Parteitag  
der SED", Neue Justiz, 1980/11, S. 482 ff.
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